	Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplans




	Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat  
(§ 2 Abs. 1 BauGB)

	ortsübliche Bekanntmachung dieses Beschlusses

(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB)



	Erarbeitung des Planvorentwurfs




	Frühzeitige Beteiligung 
der Öffentlichkeit 

(§ 3 Abs. 1 BauGB)
	
	Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öff. Belange
(§ 4 Abs. 1 BauGB)



	Ausarbeitung des Planentwurfs mit Begründung und Umweltbericht anhand der Ergebnisse der Beteiligung


	Entwurfsfeststellung und Auslegungsbeschluss
durch den Gemeinderat 

	ortsübliche Bekanntmachung der Auslegung 1 Woche vorher mit den vorgeschriebenen Hinweisen (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ) und Benachrichtigung der Behörden (§ 3 Abs. 2 Satz 3 BauGB)



	Öffentliche Auslegung des Entwurfs mit Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
(§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB)         Dauer: 1 Monat 



	Prüfung und Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Gemeinderat  (§ 1 Abs. 7 BauGB) 
	   
	ggf. Änderung/Ergänzung des Planentwurfs,  bei Änderung: Beschluss zur erneuten  Auslegung 

(§ 4a Abs. 3 BauGB)



	Satzungsbeschluss durch den Gemeinderat 
(§ 10 Abs. 1 BauGB)



	Ausfertigung der Satzung / öffentliche Bekanntmachung und damit Inkrafttreten des Bebauungsplans

(§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB) 



	Mitteilung über Ergebnis der Abwägung 

(§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB)



	Dem Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung  (§ 10 Abs. 4 BauGB) beizufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse aus der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden; er ist zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten 
(§ 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB)


